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nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigen
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache 
(Faktura-Endbetrag, einschließlich USt) zu den anderen verarbeiteten Ge
genständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entste
hende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelie
ferte Kaufsache. 

3.5 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un

trennbar vermischt oder vermengt, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Faktura
Endbetrag einschließlich USt) zu den anderen vermischten oder vermeng
ten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Vermengung. Er

folgt die Vermischung oder Vermengung in der Weise, dass die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so ent
standene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

3.6 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unver
züglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO er
heben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die für die Ab

wehr des Eingriffs notwendigen Kosten zu erstatten, haftet der Kunde für 
den uns entstandenen Ausfall. 

3.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherhei
ten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Aus

wahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
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